
93 Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit §19

Rechte oder Interessen Dritter muß er
forderlich sein. Geht die Gefahr von 
einer Sache aus, auf die der Handelnde 
ein wirkt,' wird vom Handelnden nicht 
verlangt, daß er umfangreiche oder 
komplizierte Erwägungen anstellt, wie 
er auch auf eine für die Rechte oder 
Interessen des Dritten weniger nachtei
lige Weise die Gefahr abwenden kann. 
Greift der Handelnde dagegen Rechte 
oder Interessen Dritter an, ohne daß 
von diesen die Gefahr ausgeht, muß er 
abwägen, ob die Gefahr nicht auf an
dere, für den Dritten weniger nachtei
lige Weise beseitigt werden kann.
Hätte die gegenwärtig drohende Gefahr 
ohne Einwirkung auf die Rechte oder 
Interessen des Dritten beseitigt werden 
können oder greift der Handelnde zur 
Abwehr der Gefahr das Leben oder die 
Gesundheit eines unbeteiligten Men
schen an, dann liegt kein Notstand nach 
Abs. 1 vor. In diesen Fällen ist der Han
delnde strafrechtlich verantwortlich.

3. Die Notstandshandlung muß im an
gemessenen Verhältnis zur Art und zum 
Ausmaß der Gefahr stehen. Richtet sie 
sich gegen eine Sache, von der die Ge
fahr ausgeht, dann kann der durch die 
Notstandshandlung verursachte Schaden 
gleich groß oder auch größer als die 
von der Sache drohende Gefahr sein, 
darf aber andererseits nicht im krassen 
Mißverhältnis zu ihr stehen.
Richtet sich die Notstandshandlung 
gegen Sachen, die in keinem Zusam
menhang mit der Gefahrenlage stehen, 
dann darf der Handelnde zur Abwen
dung der Gefahr nur einen Schaden 
herbeiführen, der wesentlich kleiner als 
der drohende ist.

4. Nach Abs. 2 liegt Notstand nicht 
vor, wenn eine Gefahr durch einen An
griff auf Leben und Gesundheit unbe
teiligter Personen abgewendet wird. Die 
Tötung oder Verletzung eines unbetei
ligten Menschen zur Erhaltung von 
Leben und Gesundheit des Handelnden 
oder anderer Personen begründet nach 
Abs. 2 immer strafrechtliche Verant
wortlichkeit.
Auch die weiteren in Abs. 2 beschriebe
nen Sachverhalte begründen keine Not
standslage. Diese Handlungen sind 
Straftaten. Es wird lediglich die straf
rechtliche Verantwortlichkeit gemin
dert. Nur bei außergewöhnlichen Ge
fahrenlagen kann von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab
gesehen werden. Voraussetzung dafür 
ist, daß die Gefahr dem Handelnden un
verschuldet droht. Im Unterschied zu 
§ 17 Abs. 2 und § 113 Abs. 1 Ziff. 1 wird 
hier nur gefordert, daß der Handelnde 
in „heftige Erregung“ versetzt wurde. 
Es sind hier also nicht so hohe Anforde
rungen zu stellen wie an die „hochgra
dige Erregung“, die in § 113 als Affekt 
definiert wird.
Für eine im Affekt oder in großer Ver
zweiflung begangene Handlung kann 
entweder die Strafe nach den Grund
sätzen der außergewöhnlichen Straf
milderung gemäß § 62 herabgesetzt oder 
überhaupt von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit abgese
hen werden. Ausschlaggebende Ge
sichtspunkte für eine Strafmilderung 
können das Ausmaß der Gefahr sowie 
die Art und Schwere der Zwangslage 
und der Straftat sein. Das mögliche Ab
sehen von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit wird auf 
außergewöhnliche Fälle, wie z. B. Kata
strophen, beschränkt.
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(1) Wer von einem anderen durch unwiderstehliche Gewalt oder durch Drohung 
mit einer gegenwärtigen, anders nicht zu beseitigenden Gefahr für Leben oder 
Gesundheit des Täters oder eines anderen zur Begehung der Tat gezwungen wird,
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